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RS OGH 1976/5/25 4Ob328/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1976

Norm

LMKV 1973 §1

Rechtssatz

Wird eine Verpackung o3ensichtlich aus Gründen der Hygiene sowie insbesondere zum Schutz der Ware gegen

Feuchtigkeit verwendet, fehlt es am Kennzeichnungsbefreiungstatbestand der bloßen Verpackung aus

"verkaufstechnischen Gründen".

Entscheidungstexte

4 Ob 328/76
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